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Ratschlag „Areal Felix Platter“; Zonenänderung, Festsetzung eines 
Bebauungsplans, Abweisung von Einsprachen sowie Widmung im Bereich 
Luzernerring, Burgfelderstrasse, Ensisheimerstrasse, Hegenheimerstrasse 
 

16.0390.02, Bericht der BRK vom 05.09.2016 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, gestützt auf die §§ 101 und 105 des 
Bau-und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 19991, und §§ 26 und 51 
des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltsgesetz) vom 
14. März 20122 und nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates 
Nr. 16.0390.01 vom 12. April 2016 sowie in den Bericht der Bau- und 
Raumplanungskommission Nr. 16.0390.02 vom 31. August 2016, beschliesst: 
 

I.  Zonenänderung 
Der Zonenänderungsplan Nr. 13’900 des Planungsamtes vom 12. November 2015 
wird verbindlich erklärt. 
 
II. Festsetzung eines Bebauungsplans 
1. Der Bebauungsplan Nr. 13‘898 des Planungsamtes vom 12. November 2015 

wird verbindlich erklärt. 
2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen: 
2.1 Für den Planungsperimeter wird ein zweistufiges Bebauungsplanverfahren 

festgesetzt. In einem ersten Schritt werden folgende Rahmenvorgaben für 
die zweite Bebauungsplanstufe verbindlich erklärt: 

a) Die Detail-Parameter der städtebaulichen Konzeption werden auf der 
Grundlage eines Varianzverfahrens bestimmt. 
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b) Gestützt auf das Ergebnis des Varianzverfahrens können bis maximal 

68‘000m2 Bruttogeschossfläche, bis zu 8 Vollgeschosse sowie Wand- und 
Gebäudehöhen bis maximal 27m zugelassen werden. Bei 8 Vollgeschossen 
sind keine Dachgeschosse zulässig. 

c) Der Wohnanteil beträgt mindestens 80%. 
d) Es ist ausreichend Raum für mindestens zwei Kindergärten mit zugehörigen 

Freiflächen vorzusehen. 
e) Innerhalb des Planungsperimeters sind durchgehende öffentlich zugängliche 

Wegverbindungen und Flächen vorzusehen, welche die Einbettung in die 
umgebenden Quartiere unterstützen. 

f) Die Anordnung und die Gestaltung von Freiräumen berücksichtigen auch die 
naturräumliche Vernetzung zwischen dem Bachgrabengebiet und dem 
Kannenfeldpark. 

 
2.2. Der zur Realisierung von Bauvorhaben notwendige Bebauungsplan zweiter 

Stufe mit der detaillierten Bau-und Nutzungsordnung wird vom Regierungsrat 
erlassen. Er kann im Rahmen der Bestimmungen von Ziff. 2.1 insbesondere 
beinhalten: Die definitive zulässige bauliche Ausnutzung mit Festsetzungen 
zu Lage und Ausmass von Bauten, Nutzungen und Freiräumen, 
Festsetzungen zur Sicherung der funktionalen, gestalterischen und 
ökologischen Qualität von Bauten und Freiräumen, Festsetzungen zur 
Ausweisung von öffentlichen bzw. öffentlich zugänglichen Flächen sowie zur 
inne-ren Erschliessung und Parkierung.  

 
III. Abweisung der Einsprachen 
Die gegen die genannten Nutzungsplanmassnahmen eingegangenen 
Einsprachen, die im Ratschlag aufgeführt sind, werden abgewiesen, soweit darauf 
eingetreten werden kann. 
 
IV. Widmung  
Eine Fläche der Parzelle 1689 in Sektion 2 von rund 34'000m2 (Geviert 
Luzernerring, Burgfelderstrasse, Ensisheimerstrasse und Hegenheimerstrasse) 
und die Gebäude Ensisheimerstrasse 2, 4, 6, 8, 14, Hegenheimerstrasse 166 inkl. 
Hauptgebäude und Schwesternhäuser sind vom Verwaltungsvermögen ins 
Finanzvermögen zu übertragen. (Inkraftsetzung per 1. Juli 2018) 
 
V. Publikation 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und wird nach 
Eintritt der Rechtskraft wirksam. 
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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben werden. 
Neue Einwände sind ausgeschlossen, wenn sie bereits im Einspracheverfahren 
hätten vorgebracht werden können (§ 113 Abs. 4 Bau- und Planungsgesetz). 
Den Einsprecherinnen und Einsprechern ist dieser Beschluss zusammen mit dem 
zugrunde liegenden Ratschlag und dem dazu ergangenen Bericht der Bau- und 
Raumplanungskommission als Einspracheentscheid persönlich zuzustellen. Die 
Zustellung erfolgt nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist oder, im Falle 
eines Referendums, nach der Annahme dieses Beschlusses in der 
Volksabstimmung. Wird der Beschluss in der Volksabstimmung abgelehnt, so ist 
den Einsprecherinnen und Einsprechern eine persönliche Mitteilung zuzustellen, 
dass ihre Einsprache obsolet geworden ist. 
Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen nach dem unbenützten Ablauf der 
Referendumsfrist oder, im Falle eines Referendums, nach der Annahme des 
Beschlusses in der Volksabstimmung, beim Verwaltungsgericht anzumelden. 
Innerhalb von 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die 
Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge der Rekurrentin oder des 
Rekurrenten und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten 
hat. 
Bei völliger oder teilweiser Abweisung des Rekurses können die amtlichen Kosten, 
bestehend aus einer Spruchgebühr sowie den Auslagen für Gutachten, 
Augenscheine, Beweiserhebung und andere besondere Vorkehren, der 
Rekurrentin oder dem Rekurrenten ganz oder teilweise auferlegt werden. 

 


